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§ 2 

 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
Die Angabe „Fachbereich 2 –Jugend, Schule, Soziales und 
Sport- der Stadt Detmold“ wird durch die Angabe „Fachge-
biet „Sozialwesen und Ausländerangelegenheiten“ der 
Stadt Detmold“ ersetzt.  
 

§ 3 
 

§ 4 wird wie folgt geändert: 
Die Angabe „Fachbereich 2 –Jugend, Schule, Soziales und 
Sport-“ wird durch die Angabe „Fachgebiet „Sozialwesen 
und Ausländerangelegenheiten“ “ ersetzt.  
 

§ 4 
 

§ 5 wird wie folgt geändert: 
Die Angabe „Der Fachbereich 2 –Jugend, Schule, Soziales 
und Sport-“ wird durch die Angabe „Das Fachgebiet „Sozi-
alwesen und Ausländerangelegenheiten“ “ ersetzt.  
 

§ 5 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 
 

Detmold, den 29.05.2019 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
314 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 01-85 

„Parkplatz Werrebogen“ 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Hornsche Straße, Real-

schule 1, Werre und westlich der 
Volkhausenstraße im Bereich des 
Sportplatzes 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 21.02.2019 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-85 „Parkplatz Werrebogen“ 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Hornsche Straße, Realschule 1, 

Werre und westlich der Volkhausenstraße 
im Bereich des Sportplatzes 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung im Fachbereich 6, Stadt-
entwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, 
Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 06.06.2019 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2019 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




